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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen 

des gemeinsamen Meldeverfahrens am 19.10.2016 

1. Änderung der Gemeinsamen Grundsätze nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 SGB IV 

in der Fassung ab dem 01.07.2017 sowie des gemeinsamen Rundschreibens „Meldeverfah-

ren zur Sozialversicherung“; 

hier: Auswirkungen des Gesetzes zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in 

den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexi-

Rentengesetz) 

________________________________________________________________________ 

Nach dem Entwurf eines Flexi-Rentengesetzes vom 27.09.2016 (BT-Drs. 18/9787) soll der 

Übergang in den Ruhestand deutlich flexibler sowie die Weiterbeschäftigung über den Ren-

tenbeginn hinaus attraktiver gestaltet werden. Derzeit sind Altersvollrentenbezieher in einer 

neben der Rente mehr als geringfügig ausgeübten Beschäftigung unabhängig vom Erreichen 

der Regelaltersgrenze nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI versicherungsfrei in der Rentenversi-

cherung. Lediglich der Arbeitgeberanteil ist nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI zu zah-

len, welcher sich jedoch nicht rentensteigernd auswirkt. Bei einem Altersteilrentenbezug be-

steht hingegen keine Rentenversicherungsfreiheit. 

Rentenversicherungspflicht vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze  

Ab dem 01.01.2017 besteht Rentenversicherungsfreiheit für beschäftigte Altersvollrentner 

erst nach Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird (§ 5 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 1 SGB VI-E). Für diese Beschäftigten ist weiterhin der Arbeitgeberanteil zu zahlen, wel-

cher sich nicht rentensteigernd auswirkt. Jedoch können beschäftigte Altersvollrentner nach 

Erreichen der Regelaltersgrenze durch Erklärung gegenüber ihrem Arbeitgeber auf die Ren-

tenversicherungsfreiheit verzichten (§ 5 Abs. 4 Satz 2 SGB VI-E); dieser Verzicht gilt nur mit 

Wirkung für die Zukunft und für die Dauer der Beschäftigung. Die in einem Kalenderjahr aus 

den Pflichtbeiträgen erworbenen zusätzlichen Rentenanwartschaften werden zum 1. Juli des 

Folgejahres in einer Rentenneuberechnung rentensteigernd berücksichtigt. 

Daraus folgt, dass Beschäftigte über den Beginn einer vorzeitigen Altersvollrente bis zum 

Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversicherungspflichtig bleiben (§ 5 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 1 SGB VI-E). Aus den geleisteten Pflichtbeiträgen werden zusätzliche Rentenanwart-
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schaften erworben, die den bestehenden Altersrentenanspruch ab dem Folgemonat des Er-

reichens der Regelaltersgrenze erhöhen.  

Bestandsschutzregel für bestehende Beschäftigungen 

Arbeitnehmer, die am 31.12.2016 aufgrund des Bezugs einer Altersvollrente rentenversiche-

rungsfrei beschäftigt waren, sollen in dieser Beschäftigung im Rahmen einer Bestands-

schutzregelung rentenversicherungsfrei bleiben. Sie können aber gegenüber dem Arbeitge-

ber auf die Versicherungsfreiheit verzichten. Der Verzicht kann nur für die Zukunft erklärt 

werden und ist für die gesamte Dauer der Beschäftigung bindend (§ 230 Abs. 9 Satz 2 SGB 

VI-E). Diese Verzichtserklärung verliert auch mit Ablauf des Monats, in dem Bezieher einer 

Altersvollrente die Regelaltersgrenze erreichen, nicht ihre Wirkung. 

Besonderheiten in der Arbeitslosenversicherung 

Um die Beschäftigung von Rentnern für Arbeitgeber attraktiver auszugestalten, entfällt ab 

dem 01.01.2017 (befristet bis zum 31.12.2021) der bislang zu zahlende Arbeitgeberanteil zur 

Arbeitslosenversicherung ab dem Folgemonat nach Erreichen der Regelaltersgrenze (§ 346 

Abs. 3 Satz 3 SGB III-E).  

Anpassungen im Meldeverfahren 

Zur korrekten Bestimmung der für die Rentenberechnung zu Grunde zu legenden Entgelt-

punkte bis zum Beginn einer Altersvollrente sowie der Zuschläge jeweils für Zeiten einer Be-

schäftigung während eines Altersvollrentenbezug vor und nach Erreichen der Regelalters-

grenze ist künftig eine differenzierte Darstellung von Beschäftigungszeiten rentenversiche-

rungsfreier und rentenversicherungspflichtiger Altersvollrentner im Meldeverfahren notwen-

dig. Hierfür wird die Beschreibung der bestehenden Personengruppe (PGR) 119 für „Versi-

cherungsfreie Altersvollrentner“ angepasst sowie die PGR 120 „Versicherungspflichtige Al-

tersvollrentner“ neu eingeführt. 

119 Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters 

Es handelt sich um Personen, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollren-

te wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine entsprechende 

Versorgung von einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder eine Versor-

gung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen wegen Erreichens ei-

ner Altersgrenze beziehen (§ 5 Absatz 4 Nummer 1 und 2 SGB VI) oder vor Errei-

chen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Ren-
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tenversicherung beziehen und aufgrund des Bestandsschutzes versicherungsfrei 

bleiben (§ 230 Absatz 9 Satz 1 SGB VI). 

120 Versicherungspflichtige Altersvollrentner 

Es handelt sich um Personen, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente 

wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen oder nach Errei-

chen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung beziehen und auf die Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Satz 2 

SGB VI verzichten oder vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Al-

ters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen und auf die Versicherungs-

freiheit nach § 230 Absatz 9 Satz 2 SGB VI verzichten. 

Analog zur neuen PGR 120 wird für das Meldeverfahren für Seeleute die neue PGR 150 

eingeführt. 

Übergangsregeln im Meldeverfahren 

Da die rentenversicherungsrechtlichen Änderungen zum 01.01.2017 in Kraft treten, die sys-

temseitige Umsetzung der neuen PGR 120 jedoch erst zum 01.07.2017 möglich ist, gelten 

folgende Übergangsregeln: 

Aufnahme der Beschäftigung vor dem 01.01.2017  

Sofern eine vor dem 01.01.2017 aufgenommene Beschäftigung eines Altersvollrentners mit 

PGR 119 über den 31.12.2016 hinaus fortgeführt wird, greift die Bestandsschutzregelung 

nach § 230 Abs. 9 Satz 1 SGB VI-E (Fortgeltung der Rentenversicherungsfreiheit); es sind 

bezogen auf die PGR keine melderechtlichen Veränderungen vorzunehmen. 

Verzichtet der Beschäftigte auf die Versicherungsfreiheit nach der Bestandsschutzregelung, 

tritt Rentenversicherungspflicht ein und es ist mit dem Folgetag der Verzichtserklärung eine 

Abmeldung (PGR 119) - hilfsweise für die PGR 120 - und eine Anmeldung mit PGR 101 vor-

zunehmen. In diesen Fällen ist die PGR 101 bis zum 30.06.2017 auch für nachfolgende Ent-

geltmeldungen (z. B. Abmeldung) zu verwenden; dies gilt nicht für die Jahresmeldung 2016. 

Erreicht dieser Beschäftigte in der Zeit bis zum 30.06.2017 die Regelaltersgrenze, findet auf-

grund der fortwährenden Wirkung der Verzichtserklärung die PGR 101 - hilfsweise für die 

PGR 120 - weiterhin Anwendung. 

Sofern eine vor dem 01.01.2017 aufgenommene Beschäftigung eines Altersvollrentners mit 

PGR 119 über den 31.12.2016 hinaus fortgeführt wird, der Beschäftigte die Regelaltersgren-
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ze bereits vor dem 01.01.2017 erreicht hat und auf die Rentenversicherungsfreiheit nach § 5 

Abs. 4 Satz 2 SGB VI-E verzichtet, ist mit dem Folgetag der Verzichtserklärung eine Abmel-

dung (PGR 119) und - hilfsweise für die PGR 120 - eine Anmeldung mit PGR 101 vorzu-

nehmen. 

Aufnahme der Beschäftigung in der Zeit vom 01.01.2017 – 30.06.2017  

Bezieht der Beschäftigte eine Vollrente wegen Alters vor Erreichen der Regelaltersgrenze, ist 

in der Anmeldung und den ggf. folgenden Entgeltmeldungen bis zum 30.06.2017 die PGR 

101 - hilfsweise für die PGR 120 - zu verwenden. Erreicht dieser Beschäftigte in der Zeit bis 

zum 30.06.2017 in dieser Beschäftigung die Regelaltersgrenze, ist eine Abmeldung (PGR 

101) und eine Anmeldung (PGR 119) vorzunehmen. Verzichtet der Beschäftigte auf die ein-

tretende Rentenversicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 4 Satz 2 SGB VI-E, findet die PGR 101 - 

hilfsweise für die PGR 120 - bei Entgeltmeldungen bis zum 30.06.2017 weiterhin Anwen-

dung. Sofern der Altersvollrentner bereits zu Beginn der Beschäftigung die Regelaltersgren-

ze erreicht hat, ist in der Anmeldung und in den folgenden Entgeltmeldungen - wie bislang - 

die PGR 119 anzugeben. Verzichtet der Beschäftigte auf die Rentenversicherungsfreiheit 

nach § 5 Abs. 4 Satz 2 SGB VI-E, ist in der Anmeldung und in den folgenden Entgeltmeldun-

gen - hilfsweise für die PGR 120 - die PGR 101 anzugeben. Wird die Verzichtserklärung erst 

nach Beschäftigungsbeginn abgegeben, sind zum Folgetag der Verzichtserklärung eine Ab-

meldung (PGR 119) und eine Anmeldung (PGR 101) vorzunehmen. 

Nach dem 30.06.2017 sind alle Meldungen mit der hilfsweise verwendeten PGR 101 zu stor-

nieren und mit der PGR 120 abzugeben. Bei allen vorgenannten Ab- und Anmeldungen fin-

den grundsätzlich die Abgabegründe 32 und 12 Anwendung. Die Übergangsregelungen gel-

ten für das Meldeverfahren für Seeleute (PGR 150) mit der Maßgabe, dass hilfsweise die 

PGR 140 zu verwenden ist. 

Umsetzung der Änderungen in den Grundsätzen und im Rundschreiben 

Die Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 SGB IV in 

der Fassung ab dem 01.07.2017 wird um die neue PGR 120 ergänzt. Der GKV-

Spitzenverband wird gebeten, das Genehmigungsverfahren einzuleiten. 

Flankierend erfolgt eine Anpassung der Anlagen 2, 3 und 16 zum gemeinsamen Rund-

schreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“.  

Die Anpassung der Fehlerprüfungen (Anlage 9.4 des Rundschreibens) erfolgt in der kom-

menden Besprechung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zu Fragen des ge-

meinsamen Meldeverfahrens am 08.03.2017. 


